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Aufstellungsbeschluss
In der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Kirchdorf am __.__.____ wurde die Aufstellung der 138.
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 (1)
BauGB am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN),
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Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Samtgemeindebürgermeister hat die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB
beschlossen. Die Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist am __.__.____ in
ortsüblicher Weise erfolgt. Sie wurde in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____
durchgeführt. Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1)
BauGB fand mit Schreiben vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ statt.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Veröffentlichung und Behördenbeteiligung

Der Samtgemeindebürgermeister hat dem Entwurf der 138. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst
Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. Die
Bekanntmachung der Internetadresse, der Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie der Angaben dazu,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind ist am __.__.____ in ortsüblicher Weise
erfolgt. Des Weiteren sind die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu
beteiligen. In der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ bestand die Möglichkeit,
Stellungnahmen zur Planung abzugeben.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Aktuell geltender Flächennutzungsplan

138. Flächennutzungsplanänderung

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung  von Boden,
Natur und Landschaft

Grünflächen
(gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Sonstige Planzeichen

VERFAHRENSVERMERKE

Feststellungsbeschluss
In seiner Sitzung am __.__.____ hat der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf nach Prüfung der gemäß § 3 (2)
und § 4 (2) BauGB vorgebrachten Stellungnahmen die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie
die dazugehörige Begründung beschlossen.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Genehmigung

Die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (_____________________) vom
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahme der durch _____________ kenntlich
gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Diepholz, __.__.____ Im Auftrag
………………………….….

(Siegel) Landkreis Diepholz

Parkanlage

Spielplatz

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG
Gemäß § 1 (3) BauGB i. V. m. § 58 NKomVG, jeweils in der zuletzt geänderten Fassung, hat der Rat der
Samtgemeinde Kirchdorf die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Sie besteht aus der
Planzeichnung sowie einer Begründung mit Umweltbericht.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

WESENTLICHE RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) mit Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt
geänderten Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), in
der zuletzt geänderten Fassung

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten
Fassung

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten
Fassung

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I
S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt geänderten Fassung

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S.
576), in der zuletzt geänderten Fassung

Beitrittsbeschluss
In seiner Sitzung am __.__.____ ist der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf den in der
Genehmigungsverfügung vom __.__.____ (Az.__________________) aufgeführten Auflagen /
Maßgaben / Ausnahmen beigetreten. Die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde aufgrund
der Auflagen / Maßgaben mit Bekanntmachung vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ im Internet
veröffentlicht.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Inkrafttreten

Die Bekanntmachung der Genehmigung der 138. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6
(5) BauGB am __.__.____ im Amtsblatt der Samtgemeinde Kirchdorf erfolgt.
Die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes ist somit am __.__.____ wirksam geworden.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in

Verletzung von Vorschriften und Mängel der Abwägung

Gemäß § 215 BauGB sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 138. Änderung des
Flächennutzungsplanes keine beachtlichen Verletzungen von Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214
(1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und keine beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß § 214 (3)
Satz 2 BauGB geltend gemacht worden.

Kirchdorf, __.__.____
(Siegel) ……………………………..……..….

Samtgemeindebürgermeister/in
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